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Ergänzende Bedingungen der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH  
zur Strom-/Gasgrundversorgungsverordnung (GVV) 

 
 
 
1. Abrechnung und Abschlagszahlungen (§§ 12, 13 StromGVV/GasGVV) 
 
Für ein volles Abrechnungsjahr werden 12 Abschläge erhoben, deren Höhe sich nach dem 
durchschnittlichen Stromverbrauch des Kunden im vorangegangenen Abrechnungsjahr 
bemisst. Bei einem Neukunden wird der Verbrauch nach dem durchschnittlichen 
Stromverbrauch vergleichbarer Kunden geschätzt. 
 
2. Vorauszahlungen, Vorkassensysteme (§ 14 StromGVV/GasGVV) 
 
2.1 Umstände, die die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH berechtigen, 
Vorauszahlungen  
zu verlangen, sind insbesondere: 
 
 - wiederholt unpünktliche oder unvollständige Zahlung, 
 - wiederholte Mahnung, 
 - eine Versorgungsunterbrechung wegen Nichterfüllung angemahnter Zahlungen oder 
 - die Eintragung des Kunden in das Schuldnerverzeichnis. 
 
Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der Kunde sämt- 
liche Zahlungsverpflichtungen in 12 aufeinander folgenden Monaten vollständig und  
pünktlich erfüllt.  
 
2.2 Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen (Teilbeträge) jeweils vor  
Beginn des Abschlagszeitraumes im Voraus an die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH  
zu bezahlen sind. Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung 
berücksichtigt.  
 
3. Zahlungsweise (§ 16 StromGVV/GasGVV) 
 
Der Kunde kann seine Zahlungen auf folgende Weise an die Versorgungsbetriebe 
Kronshagen GmbH leisten: 
 
a) Lastschrifteinzugsverfahren / Einzugsermächtigung: 
 Durch diese bequeme Zahlungsweise ist bei ausreichender Kontodeckung garantiert,  
 dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fälligkeitsterminen erfolgen. Die Erteilung einer  

Lastschrifteinzugsermächtigung an die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH kann 
schriftlich oder telefonisch in Auftrag gegeben und jederzeit in gleicher Weise 
widerrufen werden. 
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b) Überweisung: 

Überweisungen haben auf das von der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH 
mitgeteilte Konto unter Angabe der Kunden-/Verbrauchsstellennummer fristgerecht zu 
erfolgen. Entscheidend ist die Wertstellung zum angegebenen Datum auf dem Konto 
des Zahlungsempfängers. 

 
c) Bareinzahlung. 
 
Nach Rücksprache ist eine Ratenzahlungsvereinbarung möglich, deren Laufzeit maximal 
sechs Monate beträgt. 
 
 
4. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung 
    (§§ 17, 19 StromGVV/GasGVV) 
 
Die Kosten auf Grund eines Zahlungsverzuges, einer Unterbrechung sowie der 
Wiederherstellung der Versorgung sind vom Kunden nach den im Preisblatt der 
Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH veröffentlichten Pauschalsätzen zu zahlen. Die 
Wiederherstellung der Versorgung bzw. der Entsperrung der Anlage erfolgt nach 
Begleichung der angefallenen Kosten und zum nächstmöglichen Zeitpunkt innerhalb der 
Geschäftszeiten.  
 
5. Versorgungsstörungen (§ 6 Abs. 3 StromGVV/GasGVV) 
 
Als Netzbetreiber ist die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH für Versorgungsstörungen 
zuständig. 
 
6. Datenverarbeitung 
 
6.1 Die Daten, die im Zusammenhang mit dem bestehenden Vertragsverhältnis zwischen 
dem Kunden und der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH anfallen, werden unter 
Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung zum Zwecke der Datenverwaltung gespeichert. 
 
6.2 Der Austausch von Informationen zu Zwecken der Vertragserfüllung zwischen dem 
Grundversorger und dem Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber ist zulässig. Der 
Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber ist insbesondere berechtigt, zur Erfassung und 
Abrechnung der Energielieferungen erforderliche Verbrauchs-, Abrechnungs- und 
Vertragsdaten an den Grundversorger weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich 
sensible Informationen im Sinne von § 9 des Energiewirtschaftsgesetzes handelt. 
 
7. Inkrafttreten und Änderungen der Ergänzenden Bedingungen  
    (§ 5 Abs. 2 StromGVV/GasGVV) 
 
Diese „Ergänzenden Bedingungen“ treten mit Wirkung der Veröffentlichung und 
Bekanntgabe in Kraft. 
  
Die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH ist berechtigt, diese Ergänzenden Bedingungen 
nach den hierfür geltenden gesetzlichen Bedingungen zu ändern. Die Änderungen werden 
sechs Wochen nach öffentlicher Bekanntgabe zum Monatsbeginn wirksam. 
 
 
 


